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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.03.2004

Norm

NSchG allg

PTSG §15 Abs2

UrlG §10a

Rechtssatz

Anspruch auf Zusatzurlaub nach § 10a UrlG haben jene Arbeitnehmer, die unter das UrlG fallen, bei Vorliegen der im

NSchG legalde5nierten Nachtschwerarbeitskriterien, ohne dass die betre6enden Arbeitnehmer von der Geltung des

NSchG erfasst sein müssen. Die in § 15 Abs 2 PTSG zweiter Satz geregelte Ausnahme von der Anwendung des NSchG

hindert daher die Anwendung des § 10a UrlG auf Arbeitnehmer der ausgegliederten Unternehmen der Post nicht.
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